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 Veröffentlicht am 01.07.2004

Norm

CMR Art31

JN §28

Rechtssatz

Die vage Behauptung, dass die Beklagten selbst eine negative Feststellungsklage erhoben haben, ist im Rahmen der

Prüfung der Voraussetzungen für die Ordination nach § 28 JN nicht zu berücksichtigen.
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